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Wie sich unsere Gemeinden im Verlaufe der Zeit entwickelten 
Überblick über die geschichtliche Entwicklung der liechtensteinischen Gemeinden -Auszug aus dem Bericht der Regierung zur Gemeindegesetzrevision 

Die Regierung hat dem Landtag zwei 
Vorlagen übermittelt, die zur Behand
lung in nächster Zeit anstehen. Es han
delt sich um die Revision des Gemeinde
gesetzes sowie um die Schaffung eines 
Gesetzes über die Bürgergenossenschaf
ten. Wichtig für die Beurteilung dieser 
Vorlagen ist zweifellos die geschichtliche 
Entwicklung der Gemeinden. Die Regie
rung hat in ihrem Bericht eine längere 
Abhandlung verfasst, aus der wir die Ent
wicklung der Gemeinden darstellen. 

Unsere Gemeinden sind im Laufe von 
Jahrhunderten gewachsen. Sie waren Ge
nossenschaften, bevor sie sich zum staat
lichen Selbstverwaltungskörper entwik-
kelten. Aus der Sippe, der  ältesten genos
senschaftlichen Form, ist die Markgenos
senschaft entstanden. Die Markgenossen
schaft war ein rein wirtschaftlicher Ver
band zur Nutzung der gemeinen Mark, 
bestehend aus Allmenden, Wäldern und 
Alpen. Markgenossenschaften umfassten 
mehrere Siedlungen (Nachbarschaften, 
Dorfschaften) und deckten sich räumlich 
wohl mit alten Verwaltungseinheiten 
Churrätiens (Hundertschaften, Gross
pfarreien). 

Aus solchen Einheiten sind 
auch unsere beiden Gerichtsgemeinden ,-
die obere und die untere Landschaft ent
standen. Ihre Ursprünge sind in rätischer 
und, etwas besser belegt, in römischer 
Zeit zu suchen. Sie waren vom rätoroma
nischen Wirtschafts- und Sozialgefüge ge
prägt. 

Alle Bewohner des Landes unterstan
den der Landeshoheit und Gerichtsbar
keit der  Landesherren. Den Landesher
ren gehörten verschiedene Regalien und 
nutzbare Hoheitsrechte (Jagd, Fischerei, 
Zoll, Steuern usw.). Die Landesbewoh
ner bildeten in den beiden Lands- und 
Gerichtsgemeinden Vaduz und Schellen
berg einen Untertanenverband. Die Ge
richtsgemeinden wählten ihre eigenen 
Behörden (Landammänner und Richter), 
die einen Grossteil der  Gerichtsbarkeit 
und der Verwaltung besorgten (z .B.  
Rechtsprechung, Polizei, Steuerwesen 
und Mannschaftsaufgebot). 

Nachbarschaft, Wirtschaftsgemeinde und 
Dorfgenossenschaft 

Die Nachbarschaften, die kleinsten 
nachweisbaren Gebietseinheiten, gingen 
aus der Markgenossenschaft hervor. Sie 
umfassten mehrere Hofsiedlungen 
(Haushofstätten), die sich zur gemeinsa
men Deckung ihrer Lebensbedürfnisse 
zusammengeschlossen hatten. Den Nach
barschaften waren Teile der Mark zur 
Nutzung, nicht aber als Eigentum, zuge
wiesen worden. Sie waren bäuerliche 
Wirtschaftsgemeinden, die ihr umfangrei
ches Gemeingut (Allmenden, Alpen, 
Wälder) genossenschaftlich nutzten und 
selbständig verwalteten. Dieses genos
senschaftliche Band gab den Nachbar
schaften die Gestalt gefestigter, starker, 
sozialer Einheiten. Solche Dorfgenossen
schaften wurden später Träger staatlicher 
Rechte und Aufgaben. 

In rechtlicher Hinsicht kann der 1. Januar 1809, als die beiden Gerichtsgemeinden 
aufgelöst wurden, als Geburtstag unserer heutigen Gemeinden bezeichnet werden. 
Etwa gleichzeitig erfolgte auch die territoriale Abgrenzung der Gemeindebezirke unter 
den bis anhin zu  grösseren Markgenossenschaften verbundenen Nachbarschaften. 
Unser Bild: Blick vom Schlossfelsen auf das Dorf Vaduz, wie es sich im Jahre 1894 
präsentierte. 

Die Dorfgenossen entwickelten im 
Laufe de r  Zeit ein zunehmendes Selbst-
bewusstsein. Am Anfang nahmen sie Zu
züger als neue Genossen und willkomme
ne  Helfet zur Stärkung ihres Nachbar
schaftsverbandes gerne auf. Später be
wirkte die Wirtschafts- und Bevölke
rungsentwicklung (verstärkte Arbeitstei
lung, Aufkommen nichtlandwirtschaftli
cher Schichten in den  Bauerndörfern, Be
völkerungswachstum), dass sich einzelne 
nur noch wenig um das landwirtschaftli
che Gemeingut kümmerten. Das Ge
meingut wurde zusehends nicht mehr als 
unbeschränktes, sondern als knappes Gut 
angesehen. Dieser Umstand und die 
wachsende Angst vor der  Last, die die 
Versorgung verarmter aus der  Fremde 
zurückkehrender Dorfgenossen verur
sachte, führte zu einer Abkapselung der 
das Gemeingut bewirtschaftenden Einge
sessenen. Es bildete sich die Institution 
des «Gemeindebürgerrechts» heraus. 

Das Nutzungsrecht am Gemeingut muss-
te durch ein Zuzugsgeld, eine Einkaüfsta-
xe, erworben werden. Neben den  einge
sessenen Dorfbewohnern (Genossen, 
Bürger) gab es nun die neue Kategorie 

von Bewohnern, die sog. Bei- oder Hin-
tersässen ohne Anteil am Gemeingut. 

Die Hintersassen bezahlten der Landes
herrschaft für ihr Niederlassungsrecht ein 
jährliches Landesschützgeld, das sog. 
Hintersässgeld. Mit dem Abkapseln der 
Alteingesessenen entwickelten' sich die 
Siedlungsgenossenschaften im Laufe der 
Generationen zu Körperschaften, die 
zwar nicht als öffentlich-rechtliches Gie-
meinwesen im heutigen Sinne bezeichnet 
werden können, jedoch immer mehr  Auf
gaben erfüllten, welche heute öffentlich-
rechtlichen Charakter tragen, wie z . B .  
die Armenfürsorge, die Aufnahme von 
Fremden, die Erhebung von Bussen. Bis 
ins 19. Jahrhundert hinein hatten sich 
diese Dorfgenossenschaften (Nachbar
schaften, Wirtschaftsgemeinden) mit 
grossem Bodeneigentum und fast aus
schliesslich wirtschaftlicher Zielsetzung 
erhalten. 

Auflösung der Gerichtsgemeinden -
Geburtsstunde unserer Gemeinden 

Mit der von der fürstlichen Landes
herrschaft auf den 1. Januar 1809 diktier
ten Aufhebung der alten Ordnung 
(Landsbrauch), insbesondere der  Auflö
sung der beiden Gerichtsgemeinden, ka
men die Dorfgenossenschaften in die 
neue rechtliche Stellung von politischen 
Gemeinden mit eigener, unmittelbar der 
fürstlichen Obrigkeit unterstellter Ver
waltung. Dem alten Nachbarschaftsver
band (Wirtschaftsgemeinde) mit seinen 
genossenschaftlichen Aufgaben (Bewirt
schaftung des Gemeingutes etc.) wurden 
nun neue politische Aufgaben übertra
gen, die für den Staat zu leisten waren 
(Steueranlage, Durchführung seuchenpo
lizeilicher Vorschriften u.a.m.).  Den 
Nachbarschaften gingen zwar zunächst 
als Folge der spätabsolutistischen Staats
reform viele Rechte verloren, im Laufe 
des 19. Jahrhunderts lösten sie sich aber 
wieder von der obrigkeitlichen Bevor
mundung und erreichten allmählich wie
der ihre Autonomie (freies Recht der 
Bürgerannahme, freie Wahl der  Gemein
devertretung, eigene Verwaltung des Ge
meindevermögens usw.). 

In rechtlicher Hinsicht kann somit der 
1. Januar 1809 als Geburtstag unserer 
heutigen Gemeinden bezeichnet werden. 

Etwa gleichzeitig, nämlich im ausgehen
den 18. und beginnenden 19. Jahrhun
dert,  erfolgte auch die territoriale Ab
grenzung der Gemeindebezirke unter den 
bis anhin zu grösseren Markgenossen
schaften verbundenen Nachbarschaften. 

So waren die Nachbarschaften Vaduz, 
Schaan und Planken bis zur endgültigen 
Güteraufteilung von 1811 miteinander 
verbunden. Triesen hatte bis 1810 ge
meinsames Eigentum mit Triesenberg, 
bis 1835 mit Balzers. Im Unterland hin
gen die Dörfer Eschen, Gamprin und 
Bendern mit ihren Besitzungen eng zu
sammen, sie besassen aber auch gemein
sam mit Mauren und Ruggell Weiden und 
Wälder. Ruggell hatte gemeinsame Güter 
mit Schellenberg. Die Abteilung der Gü
ter zwischen den Dörfern des Unterlan
des erfolgte gegen Ende des 18. Jahrhun
derts. 

Von 1761 bis 1822 vollzog sich die 
Aufteilung zwischen Mauren, Eschen 
und Gamprin, von 1791 bis 1794 zwischen 
Ruggell und Schellenberg, von 1794 bis 
1798 zwischen Eschen, Gamprin und 
Ruggell. Die Aufteilung des gemeinsa
men Besitzes erfolgte im Verhältnis der 
Anzahl nutzungsberechtigter Hofstätten 
in den einzelnen Dörfern. Hintersässen, 
die auch von den am Gemeingut haften
den Verpflichtungen (Gemeinfronen) frei 
waren, wurden bei de r  Ermittlung des 
Verteilungsschlüssels nicht berücksich
tigt. 

Vom Werden und Wachsen 
Die Entwicklung unserer Gemeindegesetzgebung 

Das Gemeindegesetz, das zur Abänderung ansteht, ist ein Resultat eines 
dynamischen Prozesses, der sich über einen längeren Zeitraum hinzieht. Gesell
schaftliche Veränderungen fanden in den verschiedenen Abänderungen ebenso 
ihren Ausdruck wie der politische Wille. Nachstehend aus dem Regierungsbe-
richt eine Kurzfassung der Geschichte unserer Gemeindegesetzgebung. 

Vorläufer der Gemeindegesetze bil- vom 1. August 1842, 24. Mai 1864 und 
deten die alten Dorfsatzungen und Alt
statuten, die allerdings nur den Aufga
benbereich der Dorfgenossenschaft re
gelten. Das erste Gemeindegesetz, das 
die neuen Funktionen einer politischen 
Gemeinde umfassend regelte, war die 
sog. Gerichtsinstruktion vom 1. Januar 
1810. 

Während jedoch im 1803 gegründe
ten Kanton St. Gallen durch die Schaf
fung von politischen Gemeinden (staat
liche Verwaltungseinheiten) neben den 
altrechtlichen Genossenschaften (Kor
porationen, Ortsgemeinden) ein Ge
meindedualismus entstand, schuf die 
liechtensteinische Gesetzgebung in An
lehnung an österreichische Vorbilder 
keine klare Trennung zwischen dem 
Rechtskreis der alten Dorfgenossen
schaften und demjenigen der neuen 
«staatlichen» Gemeinde. Diese Fest
stellung gilt für die Gemeindegesetze 

das heute gültige vom 2. Dezember 
1959. 

Ein Entwurf einer Gemeindeord
nung vom 13. August 1849 sah eine 
rechtliche und organisatorische Auftei
lung in eine politische Gemeinde oder 
Gemeinde im weiteren Sinne und eine 
Genossengemeinde oder Gemeinde im 
engeren Sinne vor. Ein Gemeindege
setzesentwurf aus dem Jahre 1926, 
überarbeitet 1932, basierte ebenfalls 
auf dem Grundsatz des Gemeindedua
lismus. Dieser Gesetzesentwurf wurde 
1949 allen Gemeinden zur Vernehmlas
sung zugestellt und von diesen fast ein
hellig abgelehnt. Eine Zweiteilung 
wurde insbesondere wegen befürchte
ter Komplizierung und Verteuerung 
der Verwaltung verworfen und ange
sichts der  geringen Zahl von Bürgern, 
die nicht in ihrer Heimatgemeinde 
wohnten, als unnötig erachtet. 
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Die Revision des 
Gemeindegesetzes 

Am 30". Juni 1982 überwies de r  
Landtag ein Postulat an  die Regie
rung, mit welchem dieselbe eingela
den wurde, die mit der  Einführung 
des Frauenstimmrechtes zusam
menhängenden Probleme zu prüfen 
und insbesondere in bezug auf die 
politische Rechtsstellung der  «Aus
wärtigen» (Liechtensteiner mit 
liechtensteinischem Wohnsitz aus
serhalb der Heimatgemeinde) dem 
Landtag Bericht zu erstatten und 
die nach Auffassung der Regierung 
notwendigen gesetzgeberischen 
Massnahmen vorzuschlagen. 

In ihrem Bericht vom 20. Novem
ber 1983 an den Landtag kam die 
Regierung zum Schluss, dass eine 
befriedigende Lösung für die Aus
übung der politischen Volksrechte 
in Gemeindeangelegenheiten nur 
mit einer klaren Trennung von poli
tischer Gemeinde und Bürgerge
meinde verwirklicht werden könne. 
Es sei daher sinnvoll, das geltende 
Gemeinderecht einer grundsätzli
chen Überprüfung zu unterziehen. 
In der Folge bestellte die Regierung 
eine Kommission zur Erarbeitung 
von Entscheidungsgrundlagen für 
eine Totalrevision des Gemeindege
setzes. Die Erarbeitung der Ent
scheidungsgrundlagen erfolgte in 
zwei Phasen. I n  einer ersten Phase 
wurden Grundsatzfragen zur Revi
sion des Gemeindegesetzes ausgear
beitet und in die Vernehmlassung 
gegeben. Diese Grundsatzfragen 
und die Vernehmlassungsergebnisse 
werden im Bericht und Antrag der 
Regierung an den Landtag zur 
Schaffung eines Gemeindegesetzes 
eingehend dargestellt. Unter Be
rücksichtigung dieser Ergebnisse er
arbeitete dann die Kommission in 
einer zweiten Phase einen Entwurf 
zu einem neuen Gemeindegesetz 
und einen Entwurf zu einem Gesetz 
über die Bürgergenossenschaften, 
welche 1988 samt Begleitberichten 
in die Vernehmlassung gegeben 
wurden. 
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Ein Wochenende auf 
Guscha verbringen 

(Eing.) - Jugendliche und junge Er
wachsene sind a m  Samstag, den 6. und 
am Sonntag, den 7. Oktober eingeladen, 
ein Wochenende in einem alten Walser
haus auf Guscha zu verbringen. Zusam
men mit P. Franz Reinelt und Esther 
Lendenmann begeben sie sich auf die Su
che. Auf  die Suche nach einem Ort des 
Halts in dieser schnellebigen Zeit. Nach 
der eigenen Identität, nach dem, was in  
uns werden will, nach dem Unauswech
selbaren, was uns zu dem Menschen 
macht, der  wir sein möchten. Wir suchen 
nach Menschen, die mit uns glauben wol
len, dass die Erde nicht untergehen muss. 
Wir suchen aber auch nach dem Beitrag 
zur Welt, den nur ich leisten kann. 

Wir können uns gegenseitig helfen, das 
Leben zu suchen im Gespräch, in der  
Sille, bei Spaziergängen, im G e b e t .  . . 

Franz Reinelt ist Salettinerpater, der in 
Schlesien geboren wurde und nach seiner 
Flucht Philosophie und Theologie in Fri-
bourg studierte. Dann war er Präfekt und 
Lehrer am Gymnasium Untere Waid in  
Mörschwil, fünf Jahre Hausoberer im 
Missionshaus und seit 1988 Provinzial de r  
Schweizer Salettinerprovinz. 

Esther Lendenmann ist im Bildungs
haus Gutenberg in Balzers als Mitarbeite
rin mit den Schwerpunkten Jugendarbeit 
und Dritte Welt tätig. Die ausgebildete 
Sekundarlehrerin unterrichtete in St. Gal
len, ehe sie in einer Landpfarrei in Süd
kolumbien mit Indianern im Einsatz war .  

Anmeldungen für dieses Wochenende 
«Auf der Suche» sind auch telefonisch 
075/4 11 39 bei Haus Gutenberg, Balzers, 
möglich. 

RUGGELL 
Silberne Hochzeit 

Heute Montag feiern die Eheleute Ar
min und Astrid Mathis-Marxer, Dorf
strasse 65, Ruggell, das Fest der Silber
nen Hochzeit. Z u r  Wiederkehr des 25. 
Hochzeitstages übermitteln wir dem E h e 
paar Mathis unsere allerherzlichsten 
Glückwünsche verbunden mit der  Hoff
nung auf weitere 25 Jahre gemeinsamen 
Eheglücks. 


